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Befähigung zum Richteramt 

§ 5 Befähigung zum Richteramt (1) Die Befähigung zum Richteramt erwirbt, wer ein rechtswis-
senschaftliches Studium an einer Universität mit der ersten Prüfung und einen anschließenden Vor-
bereitungsdienst mit der zweiten Staatsprüfung abschließt; die erste Prüfung besteht aus einer uni-
versitären Schwerpunktbereichsprüfung und einer staatlichen Pflichtfachprüfung. 
(2) Studium und Vorbereitungsdienst sind inhaltlich aufeinander abzustimmen. 

§ 5a Studium (1) Die Studienzeit beträgt vier Jahre; diese Zeit kann unterschritten werden, sofern 
die jeweils für die Zulassung zur universitären Schwerpunktbereichsprüfung und zur staatlichen 
Pflichtfachprüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind. Mindestens zwei Jahre müssen 
auf ein Studium an einer Universität im Geltungsbereich dieses Gesetzes entfallen. 
(2) Gegenstand des Studiums sind Pflichtfächer und Schwerpunktbereiche mit Wahlmöglichkeiten. 
Außerdem ist der erfolgreiche Besuch einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstal-
tung oder eines rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurses nachzuweisen; das Landesrecht 
kann bestimmen, dass die Fremdsprachenkompetenz auch anderweitig nachgewiesen werden kann. 
Pflichtfächer  sind  die  Kernbereiche  des  Bürgerlichen  Rechts,  des  Strafrechts,  des  Öffentlichen 
Rechts und des Verfahrensrechts einschließlich der europarechtlichen Bezüge, der rechtswissen-
schaftlichen Methoden und der philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundla-

gen. Die Schwerpunktbereiche dienen der Ergänzung des Studiums, der Vertiefung der mit ihnen 
zusammenhängenden Pflichtfächer sowie der Vermittlung interdisziplinärer und internationaler Be-
züge des Rechts. 
(3) Die Inhalte des Studiums berücksichtigen die rechtsprechende, verwaltende und rechtsberatende 
Praxis einschließlich der hierfür erforderlichen Schlüsselqualifikationen wie Verhandlungsmanage-
ment, Gesprächsführung, Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, Vernehmungslehre und Kommu-
nikationsfähigkeit. Während der vorlesungsfreien Zeit finden praktische Studienzeiten von insge-
samt mindestens drei Monaten Dauer statt. Das Landesrecht kann bestimmen, daß die praktische 
Studienzeit bei einer Stelle und zusammenhängend stattfindet. 
(4) Das Nähere regelt das Landesrecht. 

§ 5b Vorbereitungsdienst (1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. 
(2) Die Ausbildung findet bei folgenden Pflichtstationen statt: 
1.  einem ordentlichen Gericht in Zivilsachen, 
2. einer Staatsanwaltschaft oder einem Gericht in Strafsachen, 
3. einer Verwaltungsbehörde, 
4. einem Rechtsanwalt 
sowie bei einer oder mehreren Wahlstationen, bei denen eine sachgerechte Ausbildung gewährleis-
tet ist. 
(3) Die Ausbildung kann in angemessenem Umfang bei überstaatlichen, zwischenstaatlichen oder 
ausländischen Ausbildungsstellen oder ausländischen Rechtsanwälten stattfinden. Eine Ausbildung 
an einer rechtswissenschaftlichen Fakultät sowie an der Deutschen Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer kann angerechnet werden. Das Landesrecht kann bestimmen, dass die Aus-
bildung nach Absatz 2 Nr. 1 zum Teil bei einem Gericht der Arbeitsgerichtsbarkeit, die Ausbildung 
nach Absatz 2 Nr. 3 zum Teil bei einem Gericht der Verwaltungs-, der Finanz- oder der Sozialge-
richtsbarkeit stattfinden kann. 
(4) Eine Pflichtstation dauert mindestens drei Monate, die Pflichtstation bei einem Rechtsanwalt 
neun Monate; das Landesrecht kann bestimmen, dass die Ausbildung nach Absatz 2 Nr. 4 bis zu ei-
ner Dauer von drei Monaten bei einem Notar, einem Unternehmen, einem Verband oder bei einer 
sonstigen Ausbildungsstelle stattfinden kann, bei der eine sachgerechte rechtsberatende Ausbildung 
gewährleistet ist. Der Vorbereitungsdienst kann im Einzelfall aus zwingenden Gründen verlängert 
werden, nicht jedoch wegen unzureichender Leistungen. 
(5) Während der Ausbildung können Ausbildungslehrgänge bis zu einer Gesamtdauer von drei Mo-
naten vorgesehen werden. 
(6) Das Nähere regelt das Landesrecht. 

§ 5c Anrechnung einer Ausbildung für den gehobenen Dienst (1) Eine erfolgreich abgeschlosse-
ne Ausbildung für den gehobenen Justizdienst oder für den gehobenen nichttechnischen Verwal-
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tungsdienst kann auf Antrag bis zur Dauer von 18 Monaten auf die Ausbildung angerechnet wer-
den. Auf den Vorbereitungsdienst dürfen jedoch nicht mehr als sechs Monate angerechnet werden. 
(2) Das Nähere regelt das Landesrecht. 

§ 5d Prüfungen  (1) Staatliche und universitäre Prüfungen berücksichtigen die rechtsprechende, 
verwaltende und rechtsberatende Praxis einschließlich der hierfür erforderlichen Schlüsselqualifi-
kationen nach § 5a Abs. 3 Satz 1; unbeschadet von § 5a Abs. 2 Satz 2 können die Prüfungen auch 
Fremdsprachenkompetenz berücksichtigen. Die Einheitlichkeit der Prüfungsanforderungen und der 
Leistungsbewertung ist zu gewährleisten. Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt,  durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates eine Noten- und Punkteskala für die Einzel- 
und Gesamtnoten aller Prüfungen festzulegen. 
(2) Der Stoff der universitären Schwerpunktbereichsprüfung und der staatlichen Pflichtfachprüfung 
ist so zu bemessen, dass das Studium nach viereinhalb Studienjahren abgeschlossen werden kann. 
In der universitären Schwerpunktbereichsprüfung ist mindestens eine schriftliche Leistung zu er-
bringen. In der staatlichen Pflichtfachprüfung sind schriftliche und mündliche Leistungen zu erbrin-
gen; das Landesrecht kann bestimmen, dass Prüfungsleistungen während des Studiums erbracht 
werden, jedoch nicht vor Ablauf von zweieinhalb Studienjahren. Das Zeugnis über die erste Prü-
fung weist die Ergebnisse der bestandenen universitären Schwerpunktbereichsprüfung und der be-
standenen staatlichen Pflichtfachprüfung sowie zusätzlich eine Gesamtnote aus, in die das Ergebnis 
der bestandenen staatlichen Pflichtfachprüfung mit 70 vom Hundert und das Ergebnis der bestande-
nen universitären Schwerpunktbereichsprüfung mit 30 vom Hundert einfließt; es wird in dem Land 
erteilt, in dem die staatliche Pflichtfachprüfung bestanden wurde. 
(3) Die schriftlichen Leistungen in der zweiten Staatsprüfung sind frühestens im 18. und spätestens 
im 21. Ausbildungsmonat zu erbringen. Sie beziehen sich mindestens auf die Ausbildung bei den 
Pflichtstationen.  Sieht das Landesrecht neben Aufsichtsarbeiten auch eine häusliche Arbeit  vor, 
kann bestimmt werden, dass diese Leistung nach Beendigung der letzten Station erbracht werden 
muss. Die mündlichen Leistungen beziehen sich auf die gesamte Ausbildung. 
(4) In den staatlichen Prüfungen kann das Prüfungsorgan bei seiner Entscheidung von der rechne-
risch ermittelten Gesamtnote abweichen, wenn dies auf Grund des Gesamteindrucks den Leistungs-
stand des Kandidaten besser kennzeichnet und die Abweichung auf das Bestehen der Prüfung kei-
nen Einfluss hat; hierbei sind bei der zweiten Staatsprüfung auch die Leistungen im Vorbereitungs-
dienst zu berücksichtigen. Die Abweichung darf ein Drittel des durchschnittlichen Umfangs einer 
Notenstufe nicht übersteigen. Der Anteil der mündlichen Prüfungsleistungen an der Gesamtnote 
darf 40 vom Hundert nicht übersteigen. Eine rechnerisch ermittelte Anrechnung von im Vorberei-
tungsdienst erteilten Noten auf die Gesamtnote der zweiten Staatsprüfung ist ausgeschlossen. 
(5) Die staatliche Pflichtfachprüfung kann einmal wiederholt  werden.  Eine erfolglose staatliche 
Pflichtfachprüfung gilt als nicht unternommen, wenn der Bewerber sich frühzeitig zu dieser Prü-
fung gemeldet und die vorgesehenen Prüfungsleistungen vollständig erbracht hat. Das Nähere, ins-
besondere den Ablauf der Meldefrist, die Anrechnung von Zeiten des Auslandsstudiums, der Er-

krankung und der Beurlaubung auf die Studiendauer sowie die Folgen einer Prüfungsunterbrechung 
regelt das Landesrecht. Das Landesrecht kann eine Wiederholung der staatlichen Prüfungen zur 
Notenverbesserung vorsehen. 
(6) Das Nähere regelt das Landesrecht. 

§ 6 Anerkennung von Prüfungen (1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst darf einem Bewer-
ber nicht deswegen versagt werden, weil er die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung oder die 
staatliche Pflichtfachprüfung nach § 5 in einem anderen Land im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
abgelegt hat. Die in einem Land im Geltungsbereich dieses Gesetzes auf den Vorbereitungsdienst 
verwendete Zeit ist in jedem deutschen Land anzurechnen. 
(2) Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes die Befähigung zum Richteramt nach § 5 erworben 
hat, ist im Bund und in jedem deutschen Land zum Richteramt befähigt. 

§ 7 Universitätsprofessoren Jeder ordentliche Professor der Rechte an einer Universität im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ist zum Richteramt befähigt. 

Baden-Württemberg: Gesetz über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorberei-
tungsdienst (Juristenausbildungsgesetz - JAG) 
Vom: 16. Juli 2003  - Stand: 06.10.2009 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe 

Eingangsformel 01.07.2003 
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Der Landtag hat am 16. Juli 2003 das folgende Gesetz beschlossen: 

2



§ 1 Erste juristische Prüfung und Zweite juristische Staatsprüfung 
(1) Das Rechtsstudium wird mit der Ersten juristischen Prüfung (staatliche Pflichtfachprüfung und 
universitäre  Schwerpunktbereichsprüfung)  abgeschlossen.  Der  Vorbereitungsdienst  wird mit  der 
Zweiten juristischen Staatsprüfung abgeschlossen. 
(2) Die Pflichtfachprüfung der Ersten juristischen Prüfung und die Zweite juristische Staatsprüfung 
werden von dem beim Justizministerium errichteten Landesjustizprüfungsamt abgenommen. § 34 
Abs. 5 des Landeshochschulgesetzes (LHG) findet keine Anwendung. 
(3) Die Schwerpunktbereichsprüfung der Ersten juristischen Prüfung wird von den Universitäten in 
eigener Verantwortung abgenommen. Die Vorschriften des Landeshochschulgesetzes sind anzu-
wenden, soweit dieses Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften keine an-
deren Bestimmungen enthalten. 

§ 2 Prüfungsorte 
(1)  Die  Pflichtfachprüfung findet  in  Freiburg,  Heidelberg,  Konstanz,  Mannheim und Tübingen 
statt. 
(2) Die Zweite juristische Staatsprüfung findet in Stuttgart statt. Die schriftliche Prüfung kann auch 
an einem anderen Ort abgenommen werden. 

§ 3 Prüfer 
(1) Als Prüfer wirken mit: 
1.     in der Pflichtfachprüfung 
    a)        der Präsident des Landesjustizprüfungsamts, 
    b)        die Professoren des Rechts an den Universitäten der Prüfungsorte, die in eine Planstelle 
der Besoldungsgruppe C 4/W 3 eingewiesen sind, 
    c)  andere Personen, die die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst 
besitzen oder als Hochschullehrer an Universitäten in der Juristenausbildung tätig sind, kraft Beru-
fung durch das Justizministerium; 
2.    in der Zweiten juristischen Staatsprüfung 
   a)     der Präsident des Landesjustizprüfungsamts, 
    b)     die Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, 
    c)  andere Personen, die die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst 
besitzen oder als Hochschullehrer an Universitäten in der Juristenausbildung tätig sind, kraft Beru-
fung durch das Justizministerium; 
3.  in der Schwerpunktbereichsprüfung die in der Rechtsverordnung nach § 36 LHG genannten Per-
sonen. 
(2) Die Prüfer sind in der Ausübung des Prüferamts unabhängig.
(3) Die Berufung zum Prüfer wird für fünf Jahre ausgesprochen; eine mehrmalige Berufung ist zu-
lässig. Die Berufung endet spätestens drei Jahre nach Eintreten in den Ruhestand. 

(4) Das Prüferamt endet bei den Prüfern nach Absatz 1 Nr. 1 Buchst. a und b und Nr. 2 Buchst. a 
und b mit dem Ausscheiden des Prüfers aus dem Hauptamt, bei einem Professor auch mit seiner 
Entpflichtung. 

§ 4 Vorverfahren 
Gegen Verwaltungsakte des Landesjustizprüfungsamts findet ein Vorverfahren statt. Über den Wi-
derspruch entscheidet das Landesjustizprüfungsamt. Dabei werden Bewertungen der Prüfer durch 
das Landesjustizprüfungsamt nur auf Rechtmäßigkeit überprüft. 

§ 5 Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes 
(1) Wer die Erste juristische Prüfung bestanden hat, wird auf Antrag zum Vorbereitungsdienst in 
einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis zugelassen, sofern die durch Rechtsverordnung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 festgesetzten Voraussetzungen erfüllt sind. §§ 23 und 24 des Landesbeamten-
gesetzes gelten entsprechend. 
(2) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist abzulehnen, wenn der Bewerber für den Vorberei-
tungsdienst ungeeignet oder, insbesondere wegen eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens, 
für den Erwerb der Befähigung zum Richteramt nicht würdig ist.  Die Aufnahme soll abgelehnt 
werden, wenn der Bewerber diese erst für einen Zeitpunkt nach Ablauf von vier Jahren seit Able-
gung der Ersten juristischen Prüfung beantragt, wenn er aus einem früher begonnenen Vorberei-
tungsdienst vorzeitig entlassen worden ist oder wenn er seine Übernahme aus dem Vorbereitungs-
dienst eines anderen Bundeslandes beantragt und hierfür jeweils ein wichtiger Grund nicht vorliegt. 
(3) Der Vorbereitungsdienst endet mit der Eröffnung, dass die Zweite juristische Staatsprüfung mit 
Erfolg abgelegt oder bei der ersten Wiederholung nicht bestanden wurde. 
(4) Wer seine Pflichten gröblich verletzt oder sich als ungeeignet oder unwürdig erweist, soll aus 
dem Vorbereitungsdienst entlassen werden; dasselbe gilt bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen 
Grundes. Ferner soll entlassen oder unter Wegfall der Unterhaltsbeihilfe beurlaubt werden, wer den 
Vorbereitungsdienst  nicht  planmäßig  absolviert  oder  die  Zweite  juristische  Staatsprüfung  nicht 
planmäßig ablegt. 

§ 6 Pflichten der Rechtsreferendare 
(1) Rechtsreferendare haben sich mit voller Kraft der Ausbildung zu widmen. §§ 79, 80 und 89 des 
Landesbeamtengesetzes sowie § 9 des Bundesbesoldungsgesetzes gelten entsprechend. 
(2) Für die Ausübung einer Nebentätigkeit gelten §§ 83, 84 des Landesbeamtengesetzes entspre-
chend. 
(3) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung werden in Dienstzeugnissen beurteilt. Für die Per-
sonalaktenführung gelten §§ 113 und 113 b bis 113 g des Landesbeamtengesetzes entsprechend. 
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§ 7 Unterhaltsbeihilfe; Reisekosten 
(1) Rechtsreferendare erhalten eine monatliche Unterhaltsbeihilfe. Ihnen wird nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter 
sowie auf Hinterbliebenenversorgung gewährleistet. Das Gesetz über die Zahlung des Arbeitsent-
gelts an Feiertagen und im Krankheitsfall findet Anwendung. Das Nähere regelt das Finanzministe-
rium im Einvernehmen mit dem Justizministerium durch Rechtsverordnung. 
(2) Rechtsreferendare erhalten unter Belassung der Unterhaltsbeihilfe Erholungsurlaub sowie Ur-
laub aus besonderen Anlässen. Aus dienstlichen oder persönlichen Gründen kann unter Wegfall der 
Unterhaltsbeihilfe eine Beurlaubung erfolgen. 
(3) Das Mutterschutzgesetz und das Bundeserziehungsgeldgesetz finden Anwendung. 
(4) Rechtsreferendare können Reisekostenvergütung, Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld 
nach den für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes geltenden Bestimmungen er-
halten. 
(5) Tarifrechtliche Regelungen bleiben unberührt. 

§ 8 Dienstgeschäfte der Rechtsreferendare 
(1) Im Rahmen der Ausbildung können den Rechtsreferendaren, sofern nicht gesetzliche Vorschrif-
ten entgegenstehen, Geschäfte eines Beamten des gehobenen oder des mittleren Justizdienstes, vor 
allem  eines  Amtsanwalts  oder  eines  Urkundsbeamten  der  Geschäftsstelle,  zur  selbstständigen 
Wahrnehmung übertragen werden. 
(2) Rechtsreferendare, die seit mindestens 15 Monaten im Vorbereitungsdienst stehen, können mit 
der selbstständigen Erledigung der Geschäfte eines Amtsnotars und eines Bezirksnotars sowie mit 
deren Vertretung beauftragt werden. 

§ 9 Verordnungsermächtigung 
(1) Das Justizministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innenministerium, dem Wis-
senschaftsministerium und dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas-
sen über 
   1. die Einrichtung von Außenstellen des Landesjustizprüfungsamts; 
   2. die Zusammensetzung und die Aufgaben eines Ständigen Ausschusses für die Pflichtfachprü-
fung; 
   3. die Abhaltung der Pflichtfachprüfung an anderen als den in § 2 Abs. 1 genannten Orten; 
   4. die Voraussetzungen für die Zulassung zur Pflichtfachprüfung, insbesondere über den Nach-
weis erforderlicher Studienzeiten an der Universität des Prüfungsortes, über die Ausgestaltung der 
Zwischenprüfung, die Vorlage von Zeugnissen über die erfolgreiche Teilnahme an der Zwischen-
prüfung und an Lehrveranstaltungen, insbesondere zum Nachweis des Erwerbs von Fremdspra-
chenkenntnissen und von interdisziplinären Schlüsselqualifikationen, sowie über den Verlust des 

Anspruchs auf Zulassung zur Pflichtfachprüfung; 
   5. die Voraussetzungen für die Zulassung zur Zweiten juristischen Staatsprüfung und den Verlust 
des Anspruchs auf diese Zulassung; 
   6. das Prüfungsverfahren (einschließlich der Rahmenvorgaben für die Prüfung im Schwerpunkt-
bereich),  insbesondere  über  die  Zusammensetzung  der  Prüfungsausschüsse,  den  Prüfungsstoff, 
mögliche Gegenstände der Schwerpunktausbildung, die Art und Zahl der Prüfungsleistungen im 
schriftlichen und mündlichen Teil,  die Bewertung der Prüfungsleistungen, die Berücksichtigung 
von Leistungen aus dem Vorbereitungsdienst, die Erteilung von Zeugnissen, den Rücktritt von den 
Prüfungen  und  die  Wiederholung  der  Prüfungen,  die  Festlegung  besonderer  Bedingungen  für 
schreibbehinderte Prüflinge und die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsbestimmungen; 
   7. die nähere Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses, insbesondere 
die Zulassung, die Ablehnung, die Entlassung, die Verlängerung des Vorbereitungsdienstes im Ein-
zelfall, die Pflichten und Rechte der Rechtsreferendare, den Urlaub, die Beurlaubung und Nebentä-
tigkeiten, sowie über die für die Leitung der Ausbildung und die Durchführung des Ausbildungs-
verhältnisses zuständigen Stellen; 
   8. die inhaltliche Gestaltung des Vorbereitungsdienstes, die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften 
und Lehrgängen, die Erteilung von Zeugnissen sowie die Anrechnung von Ausbildungszeiten ande-
rer Ausbildungsgänge auf den Vorbereitungsdienst. 
(2) Die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das Justizmi-
nisterium im Benehmen mit den beteiligten Ministerien. 

§ 10 Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst 
Durch die Befähigung zum Richteramt wird auch die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst 
erlangt. 

§ 11 Übergangsvorschrift 
(1) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2003/2004 das Studium aufgenommen haben und 
spätestens im Herbsttermin 2006 erstmals an der Ersten juristischen Prüfung teilnehmen, finden die 
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Vorschriften zur Ersten juristischen Staatsprüfung 
Anwendung. Letztmalig kann die Erste juristische Staatsprüfung nach den bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Vorschriften zum Herbsttermin 2007 wiederholt werden. In Ausnahme-
fällen können abweichende Bestimmungen getroffen werden. 
(2) Für Rechtsreferendare, die den Vorbereitungsdienst vor dem 1. Oktober 2002 angetreten haben, 
finden bei planmäßigem Verlauf der Ausbildung hinsichtlich des Vorbereitungsdienstes und der 
Zweiten juristischen Staatsprüfung bis zum Herbsttermin 2005 die bis zum Inkrafttreten dieses Ge-
setzes  geltenden  Vorschriften  Anwendung.  Verzögert  sich  die  planmäßige  Ausbildung  dieser 
Rechtsreferendare, können abweichende Bestimmungen getroffen werden. 

4



§ 12 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2003 in Kraft.  Gleichzeitig tritt das Juristenausbil-
dungsgesetz in der Fassung vom 18. Mai 1971 (GBl. S. 190), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 1999 (GBl. S. 517), außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 
Stuttgart, den 16. Juli 2003 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 
Teufel Dr. Döring Dr. Palmer Dr. Schäuble Dr. Schavan Werwigk-Hertneck Stratthaus Stächele 
Müller 

Rheinland-Pfalz: Landesgesetz über die juristische Ausbildung (JAG) 
Vom 23. Juni 2003 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen: 
§ 1 Ziel der Ausbildung, Ausbildungsgrundsätze 
(1) Ziel der juristischen Ausbildung sind dem Rechtsstaat verpflichtete Juristinnen und Juristen, die 
das Recht  mit  seinen geschichtlichen,  philosophischen,  gesellschaftlichen,  politischen und wirt-
schaftlichen Bezügen kennen, die Fähigkeit zur methodischen Rechtsanwendung besitzen und in 
der Lage sind, sich in alle Bereiche der Rechtspraxis einzuarbeiten. 
(2) Die gesamte Ausbildung ist an den Wertentscheidungen des Grundgesetzes für die Bundesrepu-
blik Deutschland für den freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat auszurichten. 
(3) Die Erfordernisse des fortschreitenden europäischen Zusammenschlusses sind zu berücksichti-
gen. 

§ 2 Studium 
(1) Gegenstand des Studiums sind Pflichtfächer und Schwerpunktbereiche mit Wahlmöglichkeiten 
nach Maßgabe des § 5 a Abs. 2 Satz 1, 3 und 4 des Deutschen Richtergesetzes . Die Festlegung der 
Schwerpunktbereiche mit Wahlmöglichkeiten erfolgt durch universitäre Satzung, die der Genehmi-
gung des für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem für die Ju-
ristenausbildung zuständigen Ministerium bedarf. 
(2) Die Inhalte des Studiums berücksichtigen die rechtsprechende, verwaltende und rechtsberatende 
Praxis einschließlich der hierfür erforderlichen Schlüsselqualifikationen wie Verhandlungsmanage-
ment, Gesprächsführung, Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, Vernehmungslehre und Kommu-
nikationsfähigkeit (§ 5 a Abs. 3 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes). 
(3) Während der vorlesungsfreien Zeit sind praktische Studienzeiten von insgesamt 13 Wochen ab-
zuleisten (§ 5 a Abs. 3 Satz 2 des Deutschen Richtergesetzes). Eine praktische Studienzeit dauert 

mindestens drei Wochen. Praktische Studienzeiten in der Rechtsberatung können auch zusammen-
hängend abgeleistet werden. Die praktischen Studienzeiten können auch bei überstaatlichen, zwi-
schenstaatlichen oder ausländischen Ausbildungsstellen sowie bei ausländischen Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälten abgeleistet werden. Zu Beginn jeder praktischen Studienzeit sind die Stu-
dierenden förmlich zur Verschwiegenheit  zu verpflichten.  Außerdem ist  während des Studiums 
eine fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltung oder ein rechtswissenschaftlich ausge-
richteter Sprachkurs erfolgreich zu besuchen (§ 5 a Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 des Deutschen Rich-
tergesetzes). Die Fremdsprachenkompetenz kann auch anderweitig nachgewiesen werden. 
(4) Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen Justizdienst oder den gehobe-
nen nicht technischen Verwaltungsdienst kann auf Antrag mit bis zu zwei Studienhalbjahren auf 
das Studium (Absatz 1 Satz 1) und mit acht Wochen auf die praktischen Studienzeiten (Absatz 3) 
angerechnet werden. Andere erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen, die einen praktischen Ein-
blick in die Bereiche Justiz, Verwaltung oder Rechtsberatung gewähren, können auf Antrag mit bis 
zu fünf Wochen auf die praktischen Studienzeiten (Absatz 3) angerechnet werden. Über die An-
rechnung entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des Prüfungsamtes (§ 8 Abs. 1). 
(5) Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester. 

§ 3 Erste Prüfung 
(1) Die erste Prüfung besteht aus einer universitären Schwerpunktbereichsprüfung und einer staatli-
chen Pflichtfachprüfung (§ 5 Abs. 1 Halbsatz 2 des Deutschen Richtergesetzes). Sie dient der Fest-
stellung, ob die Studierenden das Ziel des rechtswissenschaftlichen Studiums erreicht haben und 
für den juristischen Vorbereitungsdienst fachlich geeignet sind. Sie sollen durch schriftliche und 
mündliche Leistungen zeigen, dass sie das Recht mit Verständnis erfassen und anwenden können 
sowie über die dazu erforderlichen Kenntnisse in den Prüfungsfächern verfügen. 
(2) Die erste Prüfung hat bestanden, wer sowohl die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung als 
auch die staatliche Pflichtfachprüfung bestanden hat. Für die universitäre Schwerpunktbereichsprü-
fung bleibt § 30 des Universitätsgesetzes unberührt. Wer die erste Prüfung bestanden hat, ist be-
fugt, die Bezeichnung ,,Referendarin jur. (Ref. jur.)“ oder ,,Referendar jur. (Ref. jur.)“ zu führen. 
(3) Das Zeugnis über die erste Prüfung weist die Ergebnisse der bestandenen universitären Schwer-
punktbereichsprüfung  und der  bestandenen  staatlichen  Pflichtfachprüfung sowie  zusätzlich  eine 
Gesamtnote aus, in die das Ergebnis der bestandenen staatlichen Pflichtfachprüfung mit 70 v. H. 
und das Ergebnis der bestandenen universitären Schwerpunktbereichsprüfung mit 30 v. H. einfließt 
(§ 5 d Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 des Deutschen Richtergesetzes). Es wird vom Prüfungsamt (§ 8 
Abs. 1) erteilt, wenn die staatliche Pflichtfachprüfung in Rheinland-Pfalz bestanden wurde. 

§ 4 Universitäre Schwerpunktbereichsprüfung 
(1) Die Universitäten treffen in der Satzung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Regelungen über die universi-
täre Schwerpunktbereichsprüfung, die sie selbständig und in eigener Verantwortung durchführen. 
(2) In der universitären Schwerpunktbereichsprüfung sind zwei Aufsichtsarbeiten und eine mündli-
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che Leistung zu erbringen. Die universitäre Prüfungsordnung kann vorsehen, dass eine Aufsichtsar-
beit durch eine sonstige schriftliche Arbeit ersetzt wird. 
(3) Jede der drei Prüfungsleistungen muss von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern bewertet 
werden.  Aus den Bewertungen der drei Prüfungsleistungen wird das Ergebnis der universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung gebildet.  Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen und 
die Ermittlung des Ergebnisses der universitären Schwerpunktbereichsprüfung gilt die Verordnung 
über eine Noten- und Punkteskala für die erste und zweite juristische Prüfung vom 3. Dezember 
1981 (BGBl. I S. 1243). 
(4) Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung ist bestanden, wenn mindestens eine schriftliche 
Prüfungsleistung mit mindestens 4,00 Punkten bewertet wurde und das Ergebnis der universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung ebenfalls mindestens 4,00 Punkte beträgt. In dem Zeugnis über das 
Bestehen  der  universitären  Schwerpunktbereichsprüfung  ist  das  Ergebnis  nach  Notenstufe  und 
Punktzahl anzugeben. 

§ 5 Staatliche Pflichtfachprüfung 
(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus sechs Aufsichtsarbeiten. Die Aufsichtsarbeiten sind unter 
einer Kennziffer zu fertigen, deren Zuordnung zu den einzelnen Bearbeiterinnen und Bearbeitern 
den Prüferinnen und Prüfern erst nach der endgültigen Bewertung aller Aufsichtsarbeiten mitgeteilt 
werden darf. Die Bewertung erfolgt durch zwei Prüferinnen oder Prüfer. 
(2) Die mündliche Prüfung wird unmittelbar nach Bestehen der schriftlichen Prüfung durch einen 
Prüfungsausschuss abgenommen. 
(3) Gegen die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen und die abschließende Prüfungsentschei-
dung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Ergebnisses Widerspruch erhoben 
werden. Über den Widerspruch entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des Prüfungsamtes 
unter Beteiligung der betreffenden Prüferinnen und Prüfer. 
(4) Wer die staatliche Pflichtfachprüfung nicht bestanden hat, kann sie einmal wiederholen. Bei ei-
nem Scheitern in der schriftlichen Prüfung sind sämtliche Aufsichtsarbeiten neu zu fertigen. Bei ei-
nem Scheitern in der mündlichen Prüfung ist diese zu wiederholen. 
(5) Eine erfolglose staatliche Pflichtfachprüfung gilt als nicht unternommen, wenn nach ununter-
brochenem Studium die  schriftlichen Prüfungsleistungen  spätestens  nach dem Ende der  Vorle-
sungszeit des achten Studienhalbjahres vollständig erbracht worden sind. Unterbrechungen des Stu-
diums wegen schwerer Krankheit oder aus ähnlich wichtigen Gründen bleiben außer Betracht. Bei 
der Berechnung der Studienzeit nach Satz 1 bleiben bis zu zwei Studienhalbjahre unberücksichtigt, 
in denen die Bewerberin oder der Bewerber an einer ausländischen Universität nachweislich aus-
ländisches Recht studiert oder an einer deutschen Universität eine vergleichbare fachspezifische 
Zusatzausbildung erfolgreich absolviert oder in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmä-
ßigen Organen der Hochschule oder der studentischen Selbstverwaltung mitgewirkt hat. 
(6) Die staatliche Pflichtfachprüfung kann zur Notenverbesserung einmal wiederholt werden, wenn 
sie beim ersten Versuch in Rheinland-Pfalz abgelegt worden war. Sie ist vollständig zu wiederho-

len; die Aufsichtsarbeiten sind spätestens innerhalb eines Jahres nach dem ersten Bestehen der 
staatlichen Pflichtfachprüfung zu fertigen. 

§ 6 Vorbereitungsdienst 
(1) Der juristische Vorbereitungsdienst gliedert sich in eine einundzwanzigmonatige Ausbildung 
bei den Pflichtstationen und eine dreimonatige Ausbildung bei einer Wahlstation, bei der eine sach-
gerechte Ausbildung gewährleistet ist (§ 5 b Abs. 2 des Deutschen Richtergesetzes). Eine erfolg-
reich abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen nicht technischen Verwaltungsdienst kann auf 
Antrag mit vier Monaten auf die Ausbildung bei der Verwaltungspflichtstation und darüber hinaus 
mit insgesamt bis zu weiteren zwei Monaten auf eine oder mehrere andere Stationen angerechnet 
werden; über den Antrag entscheidet das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit 
dem für die Ausbildung im öffentlichen Dienst zuständigen Ministerium. 
(2) Die Ableistung des juristischen Vorbereitungsdienstes erfolgt in einem besonderen öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis. Für die Aufnahme und die Entlassung der Rechtsreferendarin-
nen und Rechtsreferendare sowie die Leitung des juristischen Vorbereitungsdienstes ist die Präsi-
dentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts zuständig. Für den Rechtsschutz der Rechtsrefe-
rendarinnen und Rechtsreferendare gelten die §§ 217 bis 221 des Landesbeamtengesetzes (LBG) in 
der Fassung vom 14. Juli 1970 (GVBl. S. 241, BS 2030-1) in der jeweils geltenden Fassung und die 
hierzu vom fachlich zuständigen Ministerium erlassenen Rechtsvorschriften entsprechend. 
(3) In den juristischen Vorbereitungsdienst wird auf Antrag aufgenommen, wer die erste Prüfung 
bestanden hat und die durch Rechtsverordnung des fachlich zuständigen Ministeriums festgelegten 
Voraussetzungen für die Begründung eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses erfüllt. 
Die Aufnahme soll  nicht erfolgen,  wenn ein früher begonnener juristischer Vorbereitungsdienst 
vorzeitig abgebrochen worden ist. Die Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst kann ab-
gelehnt werden, sofern die Möglichkeiten für eine ordnungsgemäße Ausbildung erschöpft sind oder 
die im Haushaltsplan des Landes zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen; § 224 a Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 bis 4 LBG gilt entsprechend. Das Nähere zur Durchführung des Satzes 3 regelt 
das fachlich zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung; dabei erlässt es insbesondere Vor-
schriften über die Einzelheiten der Auswahl, das Zulassungsverfahren und die Zahl der vorhande-
nen Ausbildungsplätze. 
(4) Während des juristischen Vorbereitungsdienstes besteht die Pflicht, sich mit vollem Einsatz der 
Arbeitskraft der Ausbildung zu widmen. Die §§ 63 bis 76 und die §§ 81 und 86 LBG sowie die 
hierzu  erlassenen  Vorschriften  gelten  entsprechend.  Verletzt  eine  Rechtsreferendarin  oder  ein 
Rechtsreferendar schuldhaft die ihr oder ihm obliegenden Pflichten, sind die für Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf geltenden Bestimmungen des Landesdisziplinargesetzes vom 2. März 1998 
(GVBl. S. 29, BS 2031-1) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anwendbar. 
(5) Jede Rechtsreferendarin und jeder Rechtsreferendar erhält: 
   1. eine monatliche Unterhaltsbeihilfe unter Berücksichtigung eines familienbedingten Mehrbe-
darfs und ohne Kürzung der Fortzahlung an Feiertagen und im Krankheitsfalle, 
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   2. die Gewährleistung einer beamtenrechtlichen Vorschriften entsprechenden Anwartschaft auf 
Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung, 
   3. Reisekostenvergütung und Trennungsgeld bei dienstlich veranlassten Reisen entsprechend den 
für Landesbeamtinnen und Landesbeamte geltenden Vorschriften und 
   4. Urlaub entsprechend den für Landesbeamtinnen und Landesbeamte geltenden Vorschriften. 
Das Nähere über die Leistungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 regelt das für das finanzielle öffentliche 
Dienstrecht zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium 
und dem für die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Ministe-
rium durch Rechtsverordnung. Das Mutterschutzgesetz in der Fassung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I 
S. 2318) und das Bundeserziehungsgeldgesetz in der Fassung vom 7. Dezember 2001 (BGBl. I S. 
3358) finden in ihrer jeweils geltenden Fassung Anwendung. Tarifrechtliche Regelungen bleiben 
unberührt. 
(6) Aus dem juristischen Vorbereitungsdienst wird entlassen, wer seine Pflichten nach Absatz 4 
gröblich verletzt,  in  seiner  Ausbildung nicht  hinreichend  fortschreitet,  den Vorbereitungsdienst 
oder das Prüfungsverfahren nicht innerhalb angemessener Frist beenden kann oder aus einem ande-
ren wichtigen Grund Anlass für die Entlassung gibt. 

§ 7 Zweite juristische Staatsprüfung 
(1) Die zweite juristische Staatsprüfung dient der Feststellung, ob die Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare nach dem Gesamtbild ihrer Persönlichkeit und aufgrund ihrer fachlichen und all-
gemeinen Kenntnisse die Fähigkeit besitzen, Lebenssachverhalte mit Verständnis zu erfassen und 
rechtlich zu würdigen. 
(2) Die schriftliche Prüfung besteht aus acht Aufsichtsarbeiten. § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 
(3) Die mündliche Prüfung wird unverzüglich nach Ende der Ausbildung bei der Wahlstation abge-
nommen. Sie beginnt mit einem freien Vortrag aus Akten und bezieht sich auf die gesamte Ausbil-
dung unter besonderer Berücksichtigung anwaltlicher Aufgabenstellungen und des Wahlfachs. Die 
Aufgabe für den Aktenvortrag ist dem Wahlfach zu entnehmen. 
(4) § 5 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(5) Wer die zweite juristische Staatsprüfung in Rheinland- Pfalz nicht bestanden hat, kann sie ein-
mal wiederholen. Bei Nichtbestehen der Wiederholungsprüfung kann die Präsidentin oder der Prä-
sident des Prüfungsamtes auf Antrag eine zweite Wiederholungsprüfung zulassen, wenn ein beson-
derer Härtefall vorliegt, bei der ersten Wiederholung eine Gesamtnote von mindestens 3,50 Punk-
ten erreicht wurde und anzunehmen ist,  dass die Prüfung bei erneuter Wiederholung bestanden 
wird. Der Antrag ist spätestens drei Monate nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten Wie-
derholungsprüfung zu stellen. 
(6) Wer die zweite juristische Staatsprüfung bestanden hat, besitzt die Befähigung zum Richteramt 
und zum höheren Verwaltungsdienst und ist befugt, die Bezeichnung ,,Assessorin jur. (Ass. jur.)“ 
oder ,,Assessor jur. (Ass. jur.)“ zu führen. 

(7) § 5 Abs. 6 gilt entsprechend. 

§ 8 Landesprüfungsamt für Juristen 
(1)  Die  staatliche Pflichtfachprüfung und die zweite  juristische Staatsprüfung werden von dem 
beim fachlich zuständigen Ministerium errichteten Landesprüfungsamt für Juristen (Prüfungsamt) 
abgenommen. 
(2) Das Prüfungsamt besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, zwei ständigen Vertreterin-
nen oder Vertretern und weiteren Mitgliedern. Es gliedert sich in die Prüfungsabteilungen I (staatli-
che Pflichtfachprüfung) und II (zweite juristische Staatsprüfung). 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Prüfungsamtes wird vom fachlich zuständigen Ministeri-
um im Einvernehmen mit dem für die Ausbildung im öffentlichen Dienst zuständigen Ministerium 
vorgeschlagen. Ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten 
in der Prüfungsabteilung I ist eine Bedienstete oder ein Bediensteter des fachlich zuständigen Mi-
nisteriums; sie oder er vertritt die Präsidentin oder den Präsidenten auch in den Geschäften der lau-
fenden Verwaltung. Ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Präsidentin oder des Präsi-
denten in der Prüfungsabteilung II ist eine Bedienstete oder ein Bediensteter des für die Ausbildung 
im öffentlichen Dienst zuständigen Ministeriums. 
(4) Mitglied des Prüfungsamtes kann nur sein, wer Universitätsprofessorin oder Universitätsprofes-
sor oder zum Richteramt (§§ 5 und 7 des Deutschen Richtergesetzes) oder aufgrund eines Rechts-
studiums und der vorgeschriebenen Prüfungen zum höheren Verwaltungsdienst befähigt ist. 
(5) Das fachlich zuständige Ministerium beruft die ständigen Vertreterinnen oder Vertreter der Prä-
sidentin oder des Präsidenten und die weiteren Mitglieder auf die Dauer von fünf Jahren. Mehrma-
lige Berufung ist zulässig. Die Präsidentin oder der Präsident des Prüfungsamtes kann aus wichti-
gem Grund im Einzelfall eine Person, die die Voraussetzungen nach Absatz 4 erfüllt, zur Prüferin 
oder zum Prüfer bestellen. 
(6) Die Mitgliedschaft im Prüfungsamt endet mit Ablauf der Prüfungskampagne, in der das Mit-
glied das 65. Lebensjahr vollendet. Das fachlich zuständige Ministerium kann im Einzelfall die 
Mitgliedschaft bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres verlängern. 
(7) Jedes Mitglied des Prüfungsamtes ist in seiner Prüfertätigkeit unabhängig; im Übrigen unter-
steht es als Prüferin oder Prüfer der Dienstaufsicht des fachlich zuständigen Ministeriums. 

§ 9 Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
(1) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,  zur Durchführung dieses Gesetzes im 
Einvernehmen mit dem für die Ausbildung im öffentlichen Dienst und dem für das Hochschulwe-
sen zuständigen Ministerium eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung als Rechtsverordnung zu er-
lassen und dabei insbesondere näher zu regeln: 
   1. die Zulassung zu der staatlichen Pflichtfachprüfung und der zweiten juristischen Staatsprüfung, 
   2. das Verfahren der staatlichen Pflichtfachprüfung und der zweiten juristischen Staatsprüfung 
einschließlich Art, Zahl, Gegenstand und Bewertung der Prüfungsleistungen, 
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   3. die Durchführung des Vorbereitungsdienstes und 
   4. die Erhebung von Prüfungsgebühren für die Wiederholung der staatlichen Pflichtfachprüfung 
zum Zwecke  der  Notenverbesserung  (§  5  Abs.  6),  sofern  nicht  die  zu  verbessernde  staatliche 
Pflichtfachprüfung unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 5 bestanden wurde, für die Wiederho-
lung der zweiten juristischen Staatsprüfung zum Zwecke der Notenverbesserung (§ 7 Abs. 7) sowie 
für Widerspruchsverfahren nach § 5 Abs. 3 und § 7 Abs. 4 . 
(2)  Die  zur  Durchführung  dieses  Gesetzes  erforderlichen  Verwaltungsvorschriften  erlassen  das 
fachlich zuständige Ministerium und das für die Ausbildung im öffentlichen Dienst zuständige Mi-
nisterium jeweils für ihren Geschäftsbereich. 

§ 10 Übergangsbestimmung 
...

§ 11 In-Kraft-Treten 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2003 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten, vorbehaltlich der Regelung in § 10, außer Kraft: 
   1. das Landesgesetz über die juristische Ausbildung vom 30. November 1993 (GVBl. S. 550), ge-
ändert durch Gesetz vom 22. Dezember 1999 (GVBl. 2000 S. 1), BS 315-1, 
   2. die Juristische Ausbildungs- und Prüfungsordnung vom 29. Dezember 1993 (GVBl. 1994 S. 
37), zuletzt geändert durch Artikel 58 des Gesetzes vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 481), BS 
315-1-1. 

Mainz, den 23. Juni 2003 
Der Ministerpräsident Kurt Beck

Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz – RDG) 

vom 12.12.2007 , Stand 30.7.2009

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz regelt die Befugnis, außergerichtliche Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Es 
dient dazu, die Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten 
Rechtsdienstleistungen zu schützen. 
(2) Regelungen in anderen Gesetzen über die Befugnis, Rechtsdienstleistungen zu erbringen, blei-
ben unberührt. 
...

Bundesrechtsanwaltsordnung - BRAO 
vom:  01.08.1959 , Stand: 29.7.2009

Inhaltsübersicht 
ERSTER TEIL Der Rechtsanwalt 
ZWEITER TEIL Die Zulassung des Rechtsanwalts 
 Erster Abschnitt Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
 Zweiter Abschnitt Die Zulassung bei einem Gericht 

...
DRITTER TEIL 
Die Rechte und Pflichten des Rechtsanwalts und die berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte 
VIERTER TEIL Die Rechtsanwaltskammern 
FÜNFTER TEIL Die Gerichte in Anwaltssachen und das gerichtliche Verfahren in 
verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen 
SECHSTER TEIL Die anwaltsgerichtliche Ahndung von Pflichtverletzungen 
SIEBENTER TEIL Das anwaltsgerichtliche Verfahren 
ACHTER TEIL Die Rechtsanwaltschaft bei dem Bundesgerichtshof 
NEUNTER TEIL Die Bundesrechtsanwaltskammer 
ZEHNTER TEIL Die Kosten in Anwaltssachen 
ELFTER TEIL Die Vollstreckung der anwaltsgerichtlichen Maßnahmen und der Kosten. Die Til-
gung 
ZWÖLFTER TEIL Anwälte aus anderen Staaten 
  Niederlassung ............................................ § 206 
  Verfahren, berufliche Stellung ........................... § 207 
DREIZEHNTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften 

Erster Teil Der Rechtsanwalt 

§ 1 Stellung des Rechtsanwalts in der Rechtspflege .  Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Or-
gan der Rechtspflege. 

§ 2 Beruf des Rechtsanwalts . (1) Der Rechtsanwalt übt einen freien Beruf aus. 
(2) Seine Tätigkeit ist kein Gewerbe. 

§ 3 Recht zur Beratung und Vertretung .  (1) Der Rechtsanwalt ist der berufene unabhängige Be-
rater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten. 
(2) Sein Recht, in Rechtsangelegenheiten aller Art vor Gerichten, Schiedsgerichten oder Behörden 
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aufzutreten, kann nur durch ein Bundesgesetz beschränkt werden. 
(3) Jedermann hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht, sich in Rechtsangelegen-
heiten aller Art durch einen Rechtsanwalt seiner Wahl beraten und vor Gerichten, Schiedsgerichten 
oder Behörden vertreten zu lassen. 

Zweiter Teil Die Zulassung des Rechtsanwalts 
Erster Abschnitt . Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
1. Allgemeine Voraussetzung 

§ 4 Zugang zum Beruf des Rechtsanwalts Zur Rechtsanwaltschaft kann nur zugelassen werden, 
wer die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz erlangt hat oder die Ein-
gliederungsvoraussetzungen nach dem Gesetz über die Tätigkeit  europäischer  Rechtsanwälte in 
Deutschland vom 9. März 2000 (BGBl. I S. 182) erfüllt oder die Eignungsprüfung nach diesem Ge-
setz bestanden hat. 
...

Zwölfter Teil Anwälte aus anderen Staaten 

§ 206 Niederlassung .  (1) Ein Angehöriger eines Mitgliedstaates der Welthandelsorganisation, der 
einen Beruf ausübt, der in der Ausbildung und den Befugnissen dem Beruf des Rechtsanwalts nach 
diesem Gesetz entspricht, ist berechtigt, sich unter der Berufsbezeichnung des Herkunftsstaates zur 
Rechtsbesorgung  auf  den  Gebieten  des  Rechts  des  Herkunftsstaates  und  des  Völkerrechts  in 
Deutschland niederzulassen, wenn er auf Antrag in die für den Ort seiner Niederlassung zuständige 
Rechtsanwaltskammer aufgenommen ist. Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Berufe zu bestimmen, die in der Ausbil-
dung und den Befugnissen dem Beruf des Rechtsanwalts nach diesem Gesetz entsprechen. 

(2) Für die Angehörigen anderer Staaten, die einen in der Ausbildung und den Befugnissen dem 
Beruf des Rechtsanwalts nach diesem Gesetz entsprechenden Beruf ausüben, gilt Absatz 1 mit der 
Maßgabe, daß die Befugnis zur Rechtsbesorgung auf das Recht des Herkunftsstaates beschränkt ist, 
entsprechend, wenn die Gegenseitigkeit mit dem Herkunftsstaat verbürgt ist. Das Bundesministeri-
um der Justiz wird ermächtigt,  durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die 
Staaten, für deren Angehörige dies gilt, und die Berufe zu bestimmen. 

§ 207 Verfahren, berufliche Stellung . (1) Dem Antrag auf Aufnahme ist eine Bescheinigung der 
im Herkunftsstaat zuständigen Behörde über die Zugehörigkeit zu dem Beruf beizufügen. Diese 
Bescheinigung ist  der Rechtsanwaltskammer jährlich neu vorzulegen.  Kommt das  Mitglied der 
Rechtsanwaltskammer dieser Pflicht nicht nach oder fallen die Voraussetzungen des § 206 weg, ist 
die Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer zu widerrufen. 
(2) Für die Entscheidung über den Antrag, die Rechtsstellung nach Aufnahme in die Rechtsan-
waltskammer sowie die Rücknahme und den Widerruf der Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer 
gelten sinngemäß der Zweite Teil mit Ausnahme der §§ 4 bis 6, 12 und 12a, der Dritte und Vierte 
Teil, der Vierte Abschnitt des Fünften Teils, der Sechste, Siebente, Zehnte, Elfte und Dreizehnte 
Teil dieses Gesetzes. Vertretungsverbote nach § 114 Abs. 1 Nr. 4 sowie den §§ 150 und 161a sind 
für den Geltungsbereich dieses Gesetzes auszusprechen. An die Stelle der Ausschließung aus der 
Rechtsanwaltschaft (§ 114 Abs. 1 Nr. 5) tritt das Verbot, im Geltungsbereich dieses Gesetzes frem-
de Rechtsangelegenheiten zu besorgen; mit der Rechtskraft dieser Entscheidung verliert der Verur-
teilte die Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer. 
(3) Der Anwalt hat bei der Führung seiner Berufsbezeichnung den Herkunftsstaat anzugeben. Er ist 
berechtigt, im beruflichen Verkehr zugleich die Bezeichnung "Mitglied der Rechtsanwaltskammer" 
zu verwenden. 
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